
Erste Verordnung  
zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur  

Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in  
Kindertageseinrichtungen, Schulen und für den Sportbetrieb 

Vom 8. Juli 2020
Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1018), in Verbindung mit § 7 Abs. 2 der Thüringer Ver-
ordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Über-
tragung von Ermächtigungen nach dem Infektionsschutz-
gesetz vom 2. März 2016 (GVBl. S. 155), geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 269), 
verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1 
Änderung der Thüringer Verordnung über die Infek-
tionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 in  
Kindertageseinrichtungen, Schulen und für den 

Sportbetrieb

Die Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, Schulen und für den 
Sportbetrieb vom 12. Juni 2020 (GVBl. S. 313) wird wie 
folgt geändert:

1.  § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Diese Verordnung gilt für 
1. Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespfle-

ge nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 und 4 und Abs. 2 
Satz 1 des Thüringer Kindertagesbetreuungsgeset-
zes (ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. 
S. 276) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. sonstige Einrichtungen nach § 45 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB VIII),

3. staatliche allgemeinbildende und berufsbildende 
Schulen einschließlich der Schulhorte sowie Schu-
len in freier Trägerschaft, 

4. Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialar-
beit nach den §§ 11 bis 13 SGB VIII und der am-
bulanten Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. 
SGB VIII sowie

5. den organisierten Sportbetrieb auf und in allen öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Sportanlagen."

2. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts und die Über-
schrift des Ersten Unterabschnitts werden gestrichen.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Personen mit erkennbaren Symptomen einer 
COVID-19-Erkrankung, insbesondere einer aku-
ten Atemwegserkrankung oder einem akuten Ver-
lust des Geschmacks- oder Geruchssinns, dürfen 
die Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3 nicht 
betreten und Angebote nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 
5 nicht nutzen. Die Entscheidung über das Betre-
tungsverbot trifft bei Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 
Nr. 1 und 3 die Leitung der Einrichtung oder bei An-
geboten nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 die verantwort-
liche Person entsprechend § 5 Abs. 2 der Zweiten 
Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grund-
verordnung (2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO) 
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vom 7. Juli 2020 (GVBl. S. 349) in der jeweils gel-
tenden Fassung."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Schüler oder in einer Kindertageseinrichtung 
oder Kindertagespflege betreute Kinder, die Sym-
ptome nach Absatz 1 Satz 1 während der Unter-
richts- oder Betreuungszeit zeigen, sind zu isolie-
ren; die Abholung durch berechtigte Personen ist 
unverzüglich zu veranlassen."

c) In Absatz 3 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Satz 1" 
durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3" er-
setzt.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Das Betreten einer Einrichtung nach § 1 Abs. 1 
Nr. 1 und 3 ist frühestens zehn Tage nach Symptom-
beginn und 48 Stunden nach Symptomfreiheit oder 
bei Personen nach Absatz 3 14 Tage nach letztma-
ligem direkten Kontakt zu einer nachweislich mit 
dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person wieder 
gestattet. Solange die in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Symptome anhalten, ist der Zutritt von Perso-
nen nach Absatz 1 Satz 1 zur Einrichtung vor Ab-
lauf des Zeitraums nach Satz 1 zu gestatten, wenn
1.  ein Nachweis einer negativen Testung auf eine 

Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 oder
2.  ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass 

unter Berücksichtigung der aktuellen Empfeh-
lung des Robert Koch-Instituts zu Maßnahmen 
und Testkriterien bei COVID-19-Verdacht eine 
Testung auf eine Infektion mit dem Virus SARS-
CoV-2 medizinisch nicht indiziert ist,

vorgelegt wird. Der Nachweis nach Satz 2 Nr. 1 oder 
das ärztliche Attest nach Satz 2 Nr. 2 darf nicht äl-
ter als zwei Tage sein. Die Regelungen zu Betre-
tungsverboten nach § 34 Abs. 1 bis 3 IfSG bleiben 
unberührt."

4. Nach § 2 werden folgende Überschriften eingefügt:

"Zweiter Abschnitt 
Kindertagesbetreuung, Betrieb sonstiger  

Einrichtungen nach § 45 SGB VIII, Schulbetrieb

Erster Unterabschnitt 
Allgemeine Bestimmungen"

5. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Kindertages-
einrichtungen" die Wörter "und der Kindertages-
pflege" eingefügt.

bb) Satz 5 erhält folgende Fassung:

"Praktikanten ist zum Zweck der Ausbildung 
oder im Rahmen eines sozialpädagogischen 
oder erziehungswissenschaftlichen Studiums 
das Betreten zu gestatten, sofern diese sich 
bereits in einer Ausbildung oder einem Studi-
um befinden und einen entsprechenden staat-
lich anerkannten Abschluss anstreben."

cc) In Satz 6 werden nach dem Wort "Mindestmaß" 
die Worte "entsprechend des notwendigen Hy-
gieneaufwands" eingefügt.

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

"(3) In sonstigen Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 
Nr. 2 ist das Betreten auch zum Zweck der Aus-
übung des Umgangsrechts gestattet. Praktikanten 
ist zum Zweck der Ausbildung oder im Rahmen ei-
nes sozialpädagogischen oder erziehungswissen-
schaftlichen Studiums das Betreten der sonstigen 
Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 zu gestatten, 
sofern diese sich bereits in einer Ausbildung oder 
einem Studium befinden und einen entsprechen-
den staatlich anerkannten Abschluss anstreben."

6. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils die Verwei-
sung "§ 1 Abs. 1 Satz 1" durch die Verweisung "§ 1 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3" ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"Sofern die Leitung einer Einrichtung nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Kenntnis über einen Verdachts-
fall einer SARS-CoV-2-Infektion oder eine nach-
gewiesene SARS-CoV-2-Infektion in der von ihr 
geleiteten Einrichtung hat, ist sie verpflichtet, dies 
dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden und 
entsprechende Angaben weiterzugeben. Perso-
nensorgeberechtigte, volljährige Schüler sowie in 
den Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 täti-
ges Personal sind über die Weitergabe der Daten 
zu informieren"

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3" ersetzt.

7. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Bestätigte SARS-COV-2-Infektionen von Perso-
nal in Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 so-
wie von Schülern und betreuten Kindern, Jugendli-
chen und jungen Volljährigen in Einrichtungen nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 sind unbeschadet der unver-
züglichen Kontaktaufnahme mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt dem Ministerium als Besonderes 
Vorkommnis umgehend zu melden."
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b) Nach Absatz 1 werden die folgenden neuen Absät-
ze 2 und 3 eingefügt:

"(2) Die Meldung nach Absatz 1 muss enthalten:
1. die anonymisierten Angaben zu der betroffenen 

Person oder mehreren betroffenen Personen,
2.  die ergriffenen Maßnahmen in der Einrichtung,
3.  eine Einschätzung, ob die Infektion innerhalb 

oder außerhalb der jeweiligen Einrichtung er-
folgt ist, sowie

4.  die Information über die Betreuung oder Be-
schulung von Geschwisterkindern in dieser Ein-
richtung oder soweit bekannt anderen Einrich-
tungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3.

(3) Die Schulen halten für die Meldung nach Ab-
satz 1 den Dienstweg ein. Die Leitung der Kinder-
tageseinrichtung oder der sonstigen Einrichtungen 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 gibt die Meldung unverzüg-
lich gegenüber dem Träger ab; dieser leitet sie an 
das Ministerium weiter. Kindertagespflegepersonen 
melden direkt an das Ministerium und informieren 
das jeweils zuständige Jugendamt parallel."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und in den 
Sätzen 1 und 2 wird jeweils die Verweisung "§ 1 
Abs. 1 Satz 1" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 
Nr. 1 und 3" ersetzt.

8. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Im Fall der Schließung einer Einrichtung nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3 bei Überschreitung des Risi-
kowerts nach § 13 Abs. 2 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-
GrundVO durch die nach dem Infektionsschutzge-
setz zuständige Behörde regeln die betroffenen 
Träger von Kindertageseinrichtungen mit dem 
zuständigen Jugendamt sowie die zuständigen 
staatlichen Schulämter im Einvernehmen mit dem 
Schulträger die Möglichkeit der Einrichtung einer 
Notbetreuung. Dabei sind Kinder bis zum Ende der 
Klassenstufe 6 und vorrangig Kinder, die aus Grün-
den des Kinderschutzes eine Einrichtung nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 und 3 besuchen sollten, zu betreuen; 
der Umfang der Notbetreuung ist abhängig vom lo-
kalen SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen."

b) In Absatz 2 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Satz 1" 
durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3" er-
setzt.

c) In Absatz 3 wird die Verweisung "§ 8 Abs. 1 so-
wie § 16 Abs. 1 und 3" durch die Verweisung "§ 8 
Abs. 1, § 16 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 sowie 
§ 17a Abs. 1 Satz 1" ersetzt.

9. In § 7 Satz 1 wird die Angabe "der § 3 Abs. 1 bis 3, § 4 
sowie § 5 Abs. 1 bis 3 ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" 
durch die Verweisung "nach § 3 Abs. 1 bis 3 sowie den 
§§ 4 und 5 Abs. 1 bis 3 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-Grund-
VO" ersetzt.

10. In § 11 werden die Verweisung "§ 1 Abs. 1 ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 
2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" und die Angabe 
"von 1,5 Metern" durch die Verweisung "nach § 1 Abs. 1 
2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" ersetzt.

11. In § 12 wird die Verweisung "§ 6 Abs. 3 bis 5 ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO" durch die Verweisung "§ 6 Abs. 3 
bis 5 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" ersetzt.

12. Nach § 14 wird folgender neue Dritte Unterabschnitt 
eingefügt:

"Dritter Unterabschnitt 
Betrieb sonstiger Einrichtungen  

nach § 45 SGB VIII

§ 14a 
Betrieb von sonstigen Einrichtungen  

nach § 45 SGB VIII

(1) Die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Volljährigen in betriebserlaubnispflichtigen Ein-
richtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 erfolgt unter Beach-
tung der Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 1 bis 3 
sowie den §§ 4 und 5 Abs. 1 bis 3 2. ThürSARS-CoV-
2-IfS-GrundVO. 

(2) Auf die betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 finden die §§ 11 und 12 Anwen-
dung."

13. Der bisherige Dritte Unterabschnitt wird Vierter Unter-
abschnitt.

14. In § 16 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" durch die Verweisung 
"§ 1 Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" ersetzt.

15. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 Halbsatz 2 wird jeweils 
die Verweisung "§ 1 Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-IfS-
GrundVO" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 2. Thür-
SARS-CoV-2-IfS-GrundVO" ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort "Förderungsbedarf" durch 
das Wort "Förderbedarf" ersetzt.

16. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt:

"§ 17a 
Ferienbetreuung, Ferienangebote

(1) Während der Sommerferien ist für Schüler der Pri-
marstufe, die für den Besuch eines Schulhorts ange-
meldet sind, eine eingeschränkte Hortbetreuung von 
Montag bis Freitag mit einer täglichen Betreuungszeit 
im Umfang von jeweils sechs bis acht Stunden zu ge-
währleisten; § 49 Abs. 2 Satz 7 der Thüringer Schul-
ordnung vom 20. Januar 1994 (GVBl. S. 185) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Mai 
2018 (GVBl. S. 282) bleibt unberührt. Hierfür können 
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an Schulhorten und an Ferienhortzentren je nach den 
räumlichen und personellen Gegebenheiten vor Ort 
feste Gruppenverbünde mit mehreren Gruppen gebil-
det werden, in denen sich die Schüler variabel aufhal-
ten und bewegen können. Die Gruppen innerhalb der 
Gruppenverbünde werden durch stets dasselbe päda-
gogische Personal betreut; Abweichungen hiervon sind 
nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Innerhalb 
dieser Gruppenverbünde kann von dem Mindestab-
stand nach § 1 Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-Grund-
VO abgewichen werden. Eine Neuzuordnung jeder Art 
ist auf das Mindestmaß zu beschränken.

(2) In den Sommerferien sind für die Klassenstufen 5 
bis 8 der Sekundarstufe I Ferienangebote in voneinan-
der getrennten Gruppen, die an die jeweiligen Raum-
größen unter Wahrung des Mindestabstands nach § 1 
Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO angepasst 
sind, möglich. Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 kann entspre-
chend angewendet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten 
für Ganztagsangebote an Schulen in freier Träger-
schaft entsprechend.

(3) In den Sommerferien ist in überregionalen und re-
gionalen Förderzentren eine sonderpädagogische Fe-
rienbetreuung in festen, voneinander getrennten Grup-
pen durch stets dasselbe pädagogische Personal in 
einem der jeweiligen Gruppe fest zugewiesenen Raum 
möglich. Innerhalb dieser Gruppen kann von dem Min-
destabstand nach § 1 Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-
GrundVO abgewichen werden. 

(4) Soweit und solange bei der Umsetzung der Infekti-
onsschutzmaßnahmen die räumlichen oder personel-
len Kapazitäten vor Ort es erfordern, kann die Schul-
leitung die eingeschränkte Hortbetreuung während der 
Sommerferien und die Betreuungszeiten nach Absatz 1 
Satz 1 vorübergehend und in Abstimmung mit dem zu-
ständigen staatlichen Schulamt weiter einschränken."

17. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Im Schulgebäude soll eine Mund-Nasen-Be-
deckung nach § 6 Abs. 3 bis 5 2. ThürSARS-CoV-
2-IfS-GrundVO in Situationen getragen werden, in 
denen das Mindestabstandsgebot nach § 1 Abs. 1 
2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO nicht eingehal-
ten werden kann, insbesondere bei Raumwech-
seln in den Pausen. In den Unterrichtsräumen ist 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht 
erforderlich."

b) In Absatz 2 wird die Verweisung "§ 6 Abs. 1 Thür-
SARS-CoV-2-IfS-GrundVO" durch die Verweisung 
"§ 6 Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" er-
setzt.

18. In § 20 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" durch die Verweisung 
"§ 1 Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" ersetzt.

19. Nach § 21 wird folgender neue Dritter Abschnitt einge-
fügt:

"Dritter Abschnitt 
Angebote der Jugendarbeit, der  

Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit 
und der ambulanten Hilfen zur Erziehung

§ 21a 
Regelungen für die Angebote der Jugendarbeit, der 
Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit und 

der ambulanten Erziehungshilfe 

(1) Die Angebote der Jugendarbeit, der Jugendver-
bandsarbeit, der Jugendsozialarbeit und der ambulan-
ten Erziehungshilfen sind nach Maßgabe dieser Verord-
nung erlaubt, soweit ein Infektionsschutzkonzept, das 
sich nach § 3 Abs. 1 bis 3 sowie den §§ 4 und 5 Abs. 1 
bis 3 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO richtet, vorge-
halten und berücksichtigt wird. Die für die Durchführung 
der Angebote verantwortliche Person entsprechend § 5 
Abs. 2 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO hat die Ein-
haltung des Infektionsschutzkonzepts sicherzustellen. 

(2) Die Durchführung der Angebote nach Absatz 1 er-
folgt in festen, voneinander getrennten Gruppen oder 
in festen Gruppenverbünden, die unterschiedliche An-
gebote in gleichbleibender Zusammensetzung in An-
spruch nehmen, jeweils mit stets demselben Personal. 
Innerhalb dieser Gruppen und Gruppenverbünde kann 
von dem Mindestabstand nach § 1 Abs. 1 2. ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO abgewichen werden. Einzelange-
bote bleiben von Satz 1 und 2 unberührt."

20. Der bisherige Dritte Abschnitt wird Vierter Abschnitt.

21. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Der organisierte Sportbetrieb auf und in allen 
öffentlichen und nicht öffentlichen Sportanlagen ist 
nach Maßgabe dieser Verordnung erlaubt, wenn ein 
vereins- und sportartspezifisches Infektionsschutz-
konzept, das sich nach den Vorgaben des jeweili-
gen Sportfachverbands und nach § 5 Abs. 1 bis 3 
2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO richtet, für jede 
Sportanlage vorgehalten und berücksichtigt wird. 
Sportartspezifische Infektionsschutzkonzepte sind 
auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt 
vorzulegen. Die für die Durchführung des jewei-
ligen Sportbetriebs verantwortliche Person nach 
§ 5 Abs. 2 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO hat 
die Einhaltung des Infektionsschutzkonzepts si-
cherzustellen."

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils die Verwei-
sung "§ 1 Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-IfS-Grund-
VO" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 2. Thür-
SARS-CoV-2-IfS-GrundVO" ersetzt.
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bb) In Nummer 4 werden nach dem Wort "Sport-
arten" die Worte "oder Disziplinen" eingefügt 
und die Verweisung "§ 1 Abs. 1 ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO" durch die Verweisung "§ 1 
Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" er-
setzt.

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

"(4) Abweichend von § 7 Abs. 2 Satz 1 2. Thür-
SARS-CoV-2-IfS-GrundVO sind Sportveranstal-
tungen des organisierten Sportbetriebs mit bis zu 
200 Zuschauern unter freiem Himmel erlaubt; eine 
höhere Zuschaueranzahl kann von dem zuständi-
gen Gesundheitsamt unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten zugelassen werden. Der 
Veranstalter hat beim zuständigen Gesundheits-
amt ein Infektionsschutzkonzept zur Genehmigung 
der Sportveranstaltung vorzulegen. Das Infektions-
schutzkonzept berücksichtigt vor allem einen kont-
rollierbaren Ab- und Zugang sowie geeignete Maß-
nahmen, die die Einhaltung des Mindestabstands 
nach § 1 Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-Grund-
VO gewährleisten. Für die Erteilung der Geneh-
migung gilt § 7 Abs. 2 Satz 3 2. ThürSARS-CoV-
2-IfS-GrundVO."

22. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "ist" die Worte 
"jeweils in geschlossenen Räumen" eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz wird ein-
gefügt:

"In den Listen nach Satz 1 sind folgende perso-
nenbezogene Daten zu erfassen:
1. Name und Vorname, 
2. Wohnanschrift oder Telefonnummer,
3. Datum, Beginn und Ende der Anwesenheit."

b) In Absatz 3 wird die Angabe "dem Verantwortlichen 
nach § 22 Abs. 1 Satz 4" durch die Angabe "der ver-
antwortlichen Person nach § 22 Abs. 1 Satz 3" er-
setzt.

23. Der bisherige Vierte Abschnitt wird Fünfter Abschnitt.

24. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2 
Weitere Änderung der Thüringer Verordnung  

über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Kindertageseinrichtungen, Schulen und für den 

Sportbetrieb

Die Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, Schulen und für den 

Sportbetrieb vom 12. Juni 2020 (GVBl. S. 313), geändert 
durch Artikel 1 dieser Verordnung, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 1 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1, 2 und 4 und Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kinder-
tagesbetreuungsgesetzes (ThürKitaG)" durch die Ver-
weisung "§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 und 4 und Abs. 2 
Satz 1 des Thüringer Kindergartengesetzes (ThürKi-
gaG)" ersetzt.

2. In § 7 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 1 
Satz 1 und 2 ThürKitaG" durch die Verweisung "§ 2 
Abs. 1 Satz 1 und 2 ThürKigaG" ersetzt.

3. In § 15 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Verweisung "§ 10 
Abs. 1 Satz 4 und 5 des Thüringer Schulgesetzes" 
durch die Verweisung "§ 10 Abs. 2 des Thüringer Schul-
gesetzes" ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 2 am 1. August 
2020 in Kraft.


